
Außenstelle Mürzzuschlag, DDr. Schachner-Platz1
Postanschrift: 8600 Bruck an der Mur, Dr.-Theodor-Körner-Straße 34

Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar
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Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft: IBAN AT30 20815 00006415467  BIC STSPAT2GXXX

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BRUCK-MÜRZZUSCHLAG

GZ

Ggst.:

BHBM-162639/2020-12

Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft, St. Barbara i.M.,
Betriebsanlage – Änderung
Betriebstankstelle für Diesel und AdBlue

 Anlagenreferat

Bearbeiter: Dr. Hubert Peßl/Fr
2. Stock, Zimmer-Nr. 221

Tel.: 03862/899 DW 420
Fax: 03862/899 DW 550
E-Mail:   bhbm-anlagenreferat

@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

Mürzzuschlag, am 24.11.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Die Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft, St. Barbara i.M., Breitenfeldstraße 22, hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag um die gewerbebehördliche Genehmigung für die 
Änderung der Betriebsanlage auf Grundstück.180/1 KG Mitterdorf, PG St. Barbara i.M., durch 
Errichtung und Betrieb
einer Betriebstankstelle für 20000 l Diesel und 2500 l AdBlue mit Einleitung der Oberflächenwässer 
der Betankungsfläche über einen Mineralölabscheider der Type Kirchdorfer Petro Clean PCM 4-3,5 
(Nenngröße NS 4, Volumen SF 3,5 m³, Reinigungsklasse I) als Teilstrom 94 in das bestehende 
Kanalsystem 1 und ohne Erweiterung des Konsenses in weiterer Folge in die Mürz, angesucht.

Hierüber wird die örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung für

Montag, den 14.12.2020 um 09.00 Uhr

angeordnet.

Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft, 
Breitenfeldstraße 22, 8662 St. Barbara i.M.,
(Anmeldung beim Portier)

Rechtsgrundlagen: §§ 74 ff, 356, 356 b Gewerbeordnung 1994, § 32 Abs. 2 lit. A 
Wasserrechtsgesetz 1959, §§ 40 bis 44 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991.

Verhandlungsleiter: Dr. Hubert Peßl

Beachten Sie bitte: 
Bei der Verhandlung ist ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Verhandlungsteilnehmern 
einzuhalten und ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
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Hinweise für Nachbarn:

Sie haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen, eine Verpflichtung dazu besteht            
jedoch nicht. Sie können selbst kommen oder sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen.

Soferne Sie Einwände gegen das Projekt haben, müssen Sie diese bis spätestens am Tag vor der 
mündlichen Verhandlung schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag oder 
während dieser Verhandlung vorbringen. Wenn Sie keine Einwände erheben, wird angenommen, dass 
Sie dem Vorhaben zustimmen, und Sie verlieren die Parteistellung.

Die Behörde ist verpflichtet, alle gesetzlich geschützten Interessen - somit auch die Nachbarrechte - 
im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

In die eingereichten Planunterlagen kann bis zum Tag vor der Verhandlung beim Marktgemeindeamt 
St. Barbara im Mürztal nach telefonischer Anmeldung während der Parteienverkehrsstunden Einsicht 
genommen werden.

Der Bezirkshauptmann
i.V. Dr. Hubert Peßl

(elektronisch gefertigt)
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